HEKATR@N

DIBt-Zulassungsbescheid
Feststellanlagen

DIBt-Agrément
Equipements coupe-feu

DIBt-Approval
Hold-open system

7 050 158, Ausgabe 04.09.07

~HEKATRON Rauchschaltanlage 2000“

Feststellanlage

fiir Feuerschutzabschliisse
Z2-6.5-1571







DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 27. August 2007
Kolonnenstralle 30 L

Telefon: 030 78730-240
Telefax; 030 78730-320
GeschZ.: il 33-1.6.5-5/07

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungshummer: Z-6.5-1571

Antragsteller: HEKATRON Vertriebs GmbH
Bruhlmatten 9
79295 Sulzburg

Zulassungsgegenstand: Feststellanlage "HEKATRON Rauchschaltanlage 2000"
fur Feuerschutzabschlisse

Geltungsdauer bis: 31. August 2012

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. *
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und drei Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-6.5-1571 vom 15. Juli 2002.
Der Gegenstand ist erstmals am 6. August 1997 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Z232070.07



Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-6.5-1571 vom 27. August 2007

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung

zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiur Bautechnik nicht gepriifte

Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich erganzt und geéndert

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z32070.07
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand
1.1.1  Allgemeines

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung der Feststellanlage,
"HEKATRON Rauchschaltanlage 2000" genannt, und ihre Anwendung flir Feuerschutz-
abschlisse.

Die Feststellanlage muss aus Brandmeldern mit Ausldsevorrichtung, Energieversorgung
und Feststellvorrichtung bestehen.

1.1.2  Brandmelder mit Auslésevorrichtung

Als Brandmelder mit Auslésevorrichtung missen die Rauch- und Warmeschaiter nach
Liste 1 verwendet werden.

Liste 1: Rauch- und Warmeschalter der Fa. HEKATRON Vertriebs GmbH
ifd. Typenbezeichnung Leistung P DIN EN 541 DIN EN 60079-142
Nr. W]
1 Rauchschalter ORS 132 0,6 Teil 7 —
5 o T NI T e -
3 Rauchschalter ORS 142 | 0,6 Teil 7 —
4 | Rauchschalter ORS 132EX | 0,6 ~ Teil7 | Zonen1und?2
5 | Thermoschalter TS 217 EX 0,6 Teil 5, Klasse 1| Zonen1und2
5 Thermoschalter TDS 247 o6 ] Teil 5 Kiasss 1 [

Die Rauch- und Warmeschalter steuern iber ein Relais die Feststellvorrichtungen an. Sie
mussen {ber ein Netzgerat oder Uber das "Steuergerat STG-01" mit eingebautem "Netz-
gerdt Typ NG 517 oG" nach Liste 2 an das o&rtliche Versorgungsnetz angeschlossen
werden.

1.1.3  Energieversorgung

Zur Energieversorgung dirfen wahlweise die Netzgerate oder das "Steuergerat STG-01"
mit eingebautem "Netzgerat Typ NG 517 oG" nach Liste 2 verwendet werden.

Liste 2: Netzgerate
Ifd. Nr. Typenbezeichnung Hersteller Leistung P [W]
1 Hekatron GmbH 72
2 Hekatron GmbH 120
3 Hekatron GmbH 8,4
4 Netzgerat NG 517 Hekatron GmbH 21,6
1 DIN EN 54 Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; Ausgabe 1996:10
DIN EN 54 -5 Waéarmemelder; Punktférmige Melder mit einem Element'.mit .statischer
Ansprechschwelle; Ausgabe 2001-03
DIN EN 54 -7 Punktférmige Rauchmelder; Rauchmelder nach dem Streulicht, Durchlicht-
oder lonisationsprinzip; Ausgabe 2001-03
2 DIN EN 60079-14 Elekirische Betriebsmittel fur gasexplosionsgefdhrdete Bereiche;

Elektrische Anlagen in explosionsgefdhrdeten Bereichen; Ausgabe 1998-08

Z32070.07
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1.2

Ifd. Nr. Typenbezeichnung Hersteller Leistung P [W]
5 Steuergerat STG-01 mit Hekatron GmbH
Netzgerat NG 517 oG 21,6
6 Netzgerat NG 519 * Hekatron GmbH 8,4
= NeGgeratNG 521 | et ¥ B—
8 ~ Netzgerat NAG 03 Hekatron GmbH | 21,0
9  Netzgerat NAG 04 ~ Hekatron GmbH 84,0

Die Energieversorgungen mussen die angeschlossenen Rauch- und Warmeschalter nach
Liste 1 (siehe Abschnitt 1.1.2) und Feststellvorrichtungen nach Abschnitt 1.1.4 mit Gleich-
strom von 24 V versorgen.

An ein Netzgerat bzw. Steuergerat mit eingebautem Netzgerat dirfen mehrere Rauch-
und Warmeschalter angeschlossen werden. Das Netzgerat "NAG 04" darf entsprechend
der eingesetzten Feststellanlagen-Anschlusskarten FAK 01 oder Feststellanlagen-
Anschlussdosen FAD 01 bis zu drei Feststellanlagen steuern und mit Energie versorgen.

Feststellvorrichtungen

Als Feststellvorrichtung mussen Elektro-Haftmagnete, Turschliefler mit integrierter elek-
trisch betriebener Feststellvorrichtung, elektrisch betriebenen Freilauftirschliefer fur
Drehflugeltiiren, TurschlieRer mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantriebe) oder SchlieRge-
schwindigkeitsregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung fur Schiebetiren und
-tore nach Abschnitt 2.1.4 verwendet werden.

Zusatzgerate fur TurschlieBer mit Offnungsautomatik (Drehflugelantriebe)

TurschlieRer mit Offnungsautomatik diirfen als Feststellvorrichtung nur verwendet werden,
wenn die Turzarge mit elektrischen Turéffnern fur die Schlossfallenentriegelung und ggf.
Schnappriegelentriegelung ausgerustet ist.

Anwendungsbereich

Die Feststellanlage ist fur das Offenhalten von einfligeligen und zweifligeligen Dreh-
flugeltiren, einflugeligen und zweifligeligen Schiebetiiren und -toren sowie Falttoren
geeignet.

Fur Abschlisse von Raumen, in denen mit einer explosionsfahigen Atmosphére durch
brennbare Staube (Zonen 20 bis 22 DIN EN 50281-1-23) gerechnet werden muss, durfen
Feststellanlagen nicht angewendet werden.

Fir Abschllsse von Raumen, in denen mit einer explosionsfahigen Atmosphére durch
brennbare Gase, Dampfe oder Nebel (Zonen 0 bis 2 DIN EN 60079-142) gerechnet wer-
den muss, dirfen diese Feststellanlagen angewendet werden, wenn die Feststellanlagen
zusatzlich durch eine geprifte* ortsfeste Gaswarneinrichtung fir den Explosionsschutz
ausgeldst werden. Die Feststellanlage muss durch einen potentialfreien Kontakt der Gas-
warneinrichtung ausgeldst werden. Hierzu muss ggf. ein Hilfsrelais verwendet werden, um
die zulassige Kontaktbelastbarkeit des potentialfreien Kontakts der Gaswarneinrichtung
nicht zu Uberschreiten. Das Hilfsrelais muss von der Energieversorgung der Feststellan-
lage gespeist werden. Der potentialfreie Kontakt muss im Gefahrenfall (Gasalarm) 6ffnen.

232070.07

DIN EN 50281-1-2 Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen ‘mit Brennbarem
Staub;
Elektrische Betriebsmittel mit Schutz durch Gehause - Auswahi, Errichten und
Instandhaltung, Ausgabe 1999-11

Fir die Prifung sind z. Z. anerkannt:

— Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (BAM), Berlin

— Prufstelle fur Grubenbewetterung der Westfalischen Berggewerkschaftskasse (PfG), Bochum
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Bestimmungen fiir die Feststellanlage

Eigenschaften der Gerite
Allgemeines

Die Gerate mussen den den Zulassungsprufungen zugrundeliegenden Geraten, Abschnitt
1, den nachstehenden Bestimmungen und den Anlagen 1 bis 3 entsprechen. Die Fest-
stellanlage muss den festgehaltenen Abschluss sicher und unverziglich freigeben, wenn
die Ausldsevorrichtung angesprochen hat, und sie muss den "Richtlinien fur Feststellan-
lagen"> entsprechen.

Brandmelder mit Auslésevorrichtung

Als Brandmelder mit Auslésevorrichtung muissen die Rauch- und Warmeschalter nach
Liste 1 (siehe Abschnitt 1.1.2) verwendet werden.

Die Rauchschalter mussen der Norm DIN EN 54-71 entsprechen. Die Warmeschalter
missen der Klasse 1 gemaR DIN EN 54-5%entsprechen.

Die Rauch- und Warmeschalter steuern Uber den 24-V-Netzgleichrichter die angeschlos-
sene Feststellvorrichtung an. Das Schaltrelais des Rauch- bzw. Warmeschalters kann
max. 1 A bei 24 V schalten. Wird dieser Wert Uberschritten, muss zusétzlich der Relais-
kasten 424/24 der Firma HEKATRON Vertriebs GmbH zwischen Rauchschalter und Fest-
stellvorrichtung geschaltet werden. Hierbei sind die Leistungsmerkmale des Netzgleich-
richters zu beachten

Energieversorgung

Zur Energieversorgung mussen wahlweise die Netzgerate bzw. Steuergerate nach Liste 2
(siehe Abschnitt 1.1.3) verwendet werden.

Das "Steuergerat STG-01" dient neben der Energieversorgung zur Speicherung einer
Meldung im Alarm- oder Stérungsfall sowie zur Ansteuerung externer Signalgeber. Das
"Steuergerat Typ STG-01" muss aus einem Netzgerat "Typ NG 517 oG", einer Steuer-
platine "TSK 02" und einer Stromversorgungsanzeige "SAB 03" bestehen.

Das Steuergerat STG-01 darf zusatzlich mit zwei Relaiskarten "RAK 01" fur die Schaltung
weiterer externer Gerate bestuckt sein.

Die Energieversorgung muss der Norm DIN EN 609508 entsprechen.
Feststellvorrichtungen

Als Feststellvorrichtung missen Elektro-Haftmagnete, TurschlieRer mit integrierter elek-
trisch betriebener Feststellvorrichtung, elektrisch betriebenen FreilauftirschlieBer fur
Drehfliigeltiiren, TurschlieBer mit Offnungsautomatik  (Drehfliigelantrieb) gemaR
Abschnitt 2.1.5 oder SchlieBgeschwindigkeitsregler mit elektrisch  betriebener
Feststellvorrichtung fur Schiebetiren und -tore nach Liste 3 (siehe Anlagen 1 bis 3)
verwendet werden.

Dabei sind die Bestimmungen zur Energieversorgung nach Abschnitt 2.1.2 zu beachten.
Es durfen nur Gerate mit 24 V Gleichspannung verwendet werden. Die Feststellvorrich-
tungen mussen auch von Hand ausgel®st werden kénnen (vgl. Abschnitt 3.3).

Die Elektro-Haftmagnete, TurschlieRer mit integrierter elektrisch betriebener Feststellvor-
richtung und elektrisch betriebenen FreilaufturschlieBer far Drehflugelturen mussen der
Norm DIN EN 11557 entsprechen. i

232070.07

"Richtlinien fir Feststellanlagen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik (Fassung Oktober 1988)

Teil 1: Anwendungsbereich, Begriffe, Montage

Teil 2: Bauartprifung und Uberwachung

DIN EN 60950 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik; Ausgabe 2006-11

DIN EN 1155 Elektrisch betriebene Feststelivorrichtungen fiir Drehfligeitiren; Anforderun-
gen und Prufverfahren; Ausgabe 2003-04
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TurschlieRer mit Offnungsautomatik (Drehfligelantrieb)

TurschlieRer mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb) missen der Norm DIN 18263-48
entsprechen. Sie mlssen eine eigene Stromversorgung fiir die erforderlichen elektrischen
Turéffner nach Abschnitt 2.1.5.1 und fur ggf. verwendete Signalgeber nach Ab-
schnitt 2.1.5.2 besitzen. Es durfen nur Geréate fur 24 V DC verwendet werden.

Elektrische Turoffner

Die Drehflugelantriecbe durfen an einfligeligen Turen bzw. am Gangfligel zweifligeliger
Taren nur verwendet werden, wenn die Turzarge einfligeliger Turen bzw. der Standflugel
zweifligeliger Turen mit einem elektrischen Turéffner zur Schlossfallenentriegelung aus-
geristet ist.

Die Drehfiligelantriebe dirfen am Standflugel zweifligeliger Turen nur verwendet werden,
wenn die Turzarge oben mit einem ebensolchen elektrischen Turdffner fur die Entriege-
lung eines Schnappriegels mit gefederter Falle ausgerustet ist oder wenn die Verriegelung
des Standflugels mittels einer ECO-Dual-Verriegelung System Il der Fa. Echt & Co.
erfolgt.

Die Verwendbarkeit dieser Turéffner muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prif-
zeugnis nachgewiesen sein.

Die zweiflugeligen Turen missen aullerdem mit einem mechanischen Schlielfolgeregler
ausgerustet sein.

Signalgeber
Als Signalgeber zum Offnen der Turflugel durfen z. B. IR-Bewegungsmelder, Radar-
Bewegungsmelder, Lichtschranken, Lichttaster, Optosensoren oder Kontaktmatten ver-

wendet werden. Die Eignung von Lichtschranken muss durch ein Prifungszeugnis der
VdS Schadenverhlitung GmbH nachgewiesen sein.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der Gerate der Feststellanlage sind die jeweiligen Bestimmungen von
Abschnitt 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Feststellvorrichtung fur Drehflugeltiiren nach DIN EN 11557

Die Elektro-Haftmagnete flr Drehfligeltiren, Turschlieler mit integrierter elektrisch betrie-
bener Feststellvorrichtung und elektrisch betriebene Freilauftirschlieer fir Drehfligel-
tiren missen entsprechend der Norm DIN EN 11557 gekennzeichnet sein.

Kennzeichnung der Gerate nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4und 2.1.5

Die Brandmelder mit Auslésevorrichtung, Energieversorgungen, TurschlieBer mit
Offnungsautomatik (Drehfligelantrieb) und SchlieRgeschwindigkeitsregler mit elektrisch
betriebener Feststellvorrichtung fur Schiebetlren und -tore oder deren Lieferscheine oder
die Anlage zum Lieferschein oder die Verpackung oder der Beipackzettel missen vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Folgende Angaben sind auf den Geraten oder den Lieferscheinen oder der Anlage zum
Lieferschein oder der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen:

— Geratename, genaue Typenbezeichnung
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.5-1571

Z£32070.07

DIN 18263-4 TirschlieBer mit hydraulischer Dampfung, TirschlieRer mit Offnungsautomatik
(Drehfligelantrieb); Ausgabe 1997-05
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— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
— Herstellungsjahr

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Ubereinstimmungsnachweis der Feststellvorrichtungen fiir Drehfligeltiren nach
DIN EN 11557

Diese Gerate durfen fur die Feststellanlage nur verwendet werden, wenn fir sie die
gemal DIN EN 11557 geforderte Konformitatsbescheinigung vorliegt.

Ubereinstimmungsnachweis der Gerdte nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 und
215

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Brandmelder mit Auslésevorrichtung, Energie-
versorgungen, TurschlieBer mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb) und SchlieR-
geschwindigkeitsregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung flr Schiebetilren
und -tore mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafigen FremdUberwachung ein-
schliellich einer Erstprifung nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Brandmelder mit
Auslésevorrichtung, Energieversorgungen, TurschlieRer mit Offnungsautomatik (Dreh-
flugelantrieb) und SchlieRgeschwindigkeitsregler mit elektrisch betriebener Feststellvor-
richtung fUr Schiebetlren und —tore eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle und
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle nach Abschluss
des Vertrages eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis
zuU geben.

Werkseigene Produktionskontrolle der Gerate nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
und 2.1.5

In jedem Herstellwerk der Gerate ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten
und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vor-
zunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Gerate den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Pri-
fungen durchzufiihren:

Nach seiner Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion jedes einzelnen Gerates zu Uber-
prifen. Der Hersteller hat von den in der Fertigung befindlichen Geréten bei grofen Ferti-
gungsserien an jedem Arbeitstag mindestens ein Stlck, bei nicht standig laufender Ferti-
gung von je 50 Geraten mindestens ein Stiick wahllos zu entnehmen und auf Uberein-
stimmung mit den Forderungen der Zulassung zu Uberprifen.

Insbesondere sind die Gerate auf Einhaltung der mechanischen und elektrischen Tole-
ranzen und der zuldssigen Ansprechschwellenwerte ihrer Brandmelder zu Gberpriifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthaiten:

— Bezeichnung der Geréate bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile .~
— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung der Gerate bzw. des Ausgangsmatenals oder.
der Bestandteile
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBlnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Geréte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
Geraten ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
maoglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverzglich zu wiederholen.

Fremduberwachung der Geréate nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 und 2.1.5

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist jeweils eine Erstprifung der Gerate durchzu-
fuhren, und es kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die
Probenahmen und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flr Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Feststellvorrichtungen nach Liste 3 (siehe Anlagen 1 bis 3) dirfen nur in Verbindung
mit der selbsttatigen Auslésevorrichtung - bestehend aus Rauch- und/oder Warmeschal-
tern nach Liste 1 (siehe Abschnitt 1.1.2) und den Energieversorgungen nach Liste 2
(siehe Abschnitt 1.1.3) - an Feuerschutzabschlissen eingebaut werden.

Brandmelder von Feststellanlagen durfen keine weiterleitenden Alarmierungseinrich-
tungen (z. B. Ubertragungseinrichtungen fur Brandmelder) ansteuern.

Eine Ansteuerung der Feststellvorrichtungen durch andere Brandmelder oder Brand-
meldergruppen ist zusatzlich méglich.

Montageanleitung

Der Hersteller hat dafur zu sorgen, dass zu jedem Gerat eine Montageanleitung mitge-
liefert wird. Die Montageanleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfaltiger Aus-
fuhrung der Montage Fehler ausgeschlossen sind.

Handauslésung

Jede Feststellvorrichtung muss auch von Hand ausgeldst werden kénnen, ohne dass die
Funktionsbereitschaft der Auslésevorrichtung beeintrachtigt wird.

Diese Handauslésung muss sich in unmittelbarer Nahe des Abschiusses befinden und
darf durch den festgestellten Abschluss nicht verdeckt sein. Sie muss gut sichtbar und
einfach zu bedienen sein.

Der Handauslésetaster muss rot sein. Sein Gehduse muss die Aufschrift tragen:
"Tur schlieBen" bzw. "Tor schlieRen".

Der Abschluss muss durch ein einmaliges kurzes Driicken des Handauslogétasters zum
SchlieBen freigegeben werden. Der Schlieivorgang darf durch nochmaliges Drlicken
nicht unterbrochen werden kénnen.
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Bei TurschlieRern mit integrierter elektrisch betriebener Feststellvorrichtung fur Drehfl{i-
gelturen - nicht jedoch bei elektrisch betriebenen Freilauftirschliefern - darf die Hand-
auslésung entfallen, wenn die Feststellung durch geringen Druck auf das Turblatt aufge-
hoben werden kann.

Freihalten der Bodenflache

Der fur den Schlievorgang erforderliche Bereich muss standig freigehalten werden.
Dieser Bereich muss durch Beschriftung, FuBbodenmarkierung o. a. deutlich gekenn-
zeichnet sein.

Erforderlichenfalls ist durch konstruktive MaRRnahmen sicherzustellen, dass Leitungen,
Lagerguter oder Bauteile (z. B. Unterdecken oder deren Bestandteile) nicht in den freizu-
haltenden Bereich hineinfallen kénnen.

Personenschutz

Nach Auslésung darf der eingeleitete SchlieBvorgang nur zum Zweck des Personen-
schutzes unterbrochen werden kénnen. Der SchlieBvorgang muss sich nach Freiwerden
des Schlielbereichs aus jeder Offnungsstellung selbsttatig fortsetzen.

Werden zur Unterbrechung des SchlieBvorgangs Lichtschranken verwendet, so muss
deren Eignung fur diesen Zweck durch das Prifungszeugnis der VdS Schadenverhitung
GmbH nachgewiesen sein.

Befestigungsmittel

Die Befestigungsmittel von Feststellvorrichtungen durfen die Schutzfunktion der
Abschlusse nicht beeintrachtigen. In Zweifelsfallen ist dies durch Prufungen nachzu-
weisen.

Feuerschutzabschllsse durfen nicht durchbohrt werden.

Installation der Brandmelder

Fur die Installation der Brandmelder gelten die "Richtlinien fur Feststellanlagen™ Teil 1,
Abschnitt 4.1. Ist der Abstand der Decke von der Oberkante der Wanddéffnung groRer als
5 m, dann durfen zugehérige Deckenmelder durch Melder ersetzt werden, die mindestens
3,5 m Uber der Oberkante der Wandéffnung und an einem Kragarm von 0,5 m Lange an
der Wand befestigt sind. Bei Offnungen in AuRenwénden sind auRen keine Brandmelder
erforderlich.

Nach den értlichen und betrieblichen Gegebenheiten ist vom Projektant zu entscheiden,
ob Brandmelder fir die BrandkenngréfRe "Rauch” und/oder "Warme" verwendet werden.

Die Auswahl des Brandmeldertyps ist von der voraussichtlichen Brandentwicklung am
Einsatzort abhangig. Die Kriterien fur die Auswahl des Brandmeldertyps sind den "Richt-
linien fur Feststellanlagen"® Teil 1, Abschnitt 3.4 zu entnehmen.

FUr Feststellanlagen fur Abschlisse in Rettungswegen mussen Rauchmelder verwendet
werden.

Feststellanlagen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durfen nur mit den
in Liste 1 (siehe Abschnitt 1.1.2) angegebenen Rauch- und/oder Warmeschaltern ausge-
rustet sein.

Abnahmeprifung

Nach dem betriebsfertigen Einbau einer Feststellanlage am Anwendungsort sind deren
einwandfreie Funktion und vorschriftsmaRige Installation - einschliellich der ggf. ange-
ordneten Lichtschranken (vgl. Abschnitt 3.5) - durch eine Abnahmeprufung festzustellen.

Auf diese Prifung ist vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
hinzuweisen. Sie ist vom Betreiber zu veranlassen.

Die Abnahmeprifung darf nur von Fachkraften des Antragstellers dieser allgemelnen bau—
aufsichtlichen Zulassung, von diesen autorisierten Fachkraften oder von Fachkréaften einer
dafir benannten Prifstelle durchgefluhrt werden.
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Der Umfang der Abnahmeprifung richtet sich nach den "Richtlinien fur Feststellanlagen"s
Teil 1 Abschnitt 5.

Nach erfolgreicher Abnahmeprifung ist vom Betreiber in unmittelbarer Nahe des
Abschlusses an der Wand ein vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu lieferndes Schild in der Gréf3e 105 mm x 52 mm mit der Aufschrift

Feststellanlage
Abnahme durch .... (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahme)
dauerhaft anzubringen.

Dem Betreiber ist Uber die erfolgreiche Abnahmepriifung eine Bescheinigung auszu-
stellen; sie ist durch den Betreiber aufzubewahren.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Monatliche Uberpriifung

Die Feststellanlage muss vom Betreiber standig betriebsfahig gehalten und in Abstanden
von maximal einem Monat auf ihre einwandfreie Funktion Uberprift werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der monatlichen Uberprifung sind aufzuzeichnen. Diese
Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

Jahrliche Priifung und Wartung

Der Betreiber ist auRerdem verpflichtet, in Abstdnden von maximal zwélf Monaten eine
Prufung der Feststellanlage auf ordnungsgeméfies und stérungsfreies Zusammenwirken
aller Gerate sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

Diese Prufung und die Wartung durfen nur von einem Fachmann oder einer dafur ausge-
bildeten Person ausgefuhrt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jahrlichen Prifung und Wartung sind aufzuzeichnen.
Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

f | ;7‘2{‘!&;‘%‘% %



Elektro-Haftmagnete sind fUr die Verwendung an einfligeligen und zweifligeligen DrehflUgeltiren,
einflugeligen und zweifliigeligen Schiebetlren und -toren und Falttoren geeignet.
Es dirfen nur Elektro-Haftmagnete fur 24 V DC verwendet werden.

Liste 3 : Feststellvorrichtungen

1. Elektro-Haftmagnete

Ifd. | Typenbezeichnung Hersteller / Vertreiber Leistung | zugelassen in
Nr. P Ex-Bereichen '
W]
11 [ A7IXX05A00 | ~Binder Magnete 18 —
12 837 effeff Frltz Fuss 1,8 —
13 838 —
14 858 —
18 GT40R... —
16 GT 42R... —
17 GT 50 R =
1.8 GT60R.. |  Kendrion Magnettechnik GmbH | 15 | = —
1.9 GT 63 R... —
________ 110 | GT70R.. —
1.11 Typ THM 413 * | Kendrion / HEKATRON Vertriebs GmbH | 15 | —
112 | Typ THM 433 15 —
1.13 | Typ THM 439/185 * Kendrion / HEKATRON Vertriebs GmbH 1,5 —
1.14 | Typ THM 439/335 * | Kendrion / HEKATRON Vertriebs GmbH 1,5 —
1.15 | Typ THM 439/485 * | Kendrion / HEKATRON Vertriebs GmbH 1,5 —
116 | Typ THM440* | Kendrion/HEKATRON Vertriebs GmbH | 15 =
117 | TypTHM441* | Kendrion / HEKATRON Vertriebs GmbH | 78 |  — |
1.18 Typ THM 425* Kendrlon / HEKATRON Vertnebs GmbH 1,6 —
1.19 1,5 Zone 2
120 | Typ THM f}___25/1 * Kendnon / HEK_A___T_R_QN Vertrlebs GmbH ) 1,5 —
121 | Typ THM433/1* | Kendrion / HEKATRON Vertriebs GmbH | 15 | -
1.22 Typ THM 443 * Kendr;_g_n____{ HEKATRON Vertnebs GmbH | 15 Zone 2
123 | TypTHM444* | Kendrion/ HEKATRON Vertriebs GmbH | - 78 | Zone 2
1.24 | Typ THM 445 EX* | Kendrion / HEKATRON Vertriebs GmbH 3,0 Zonen 1 und 2

1 DIN EN 60 079-14 Elekirische Betriebsmittel fur gasexplosmnsgefahrdete Bereiche; Elektrische

Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen

* Typenbezeichnung des Vertreibers HEKATRON Vertriebs GmbH

Feststellanlage "HEKATRON Rauchschaltanlage 2000"
fur Feuerschutzabschliisse
— Liste 3 : Feststellvorrichtungen —
1. Elektro- Haftmagnete

Anlage+'1

zur allgemeinen:
bauauf-

sichtlichen Zulassung
Nr. Z-6.5-1571

vom 27. August 2007

Z232222.07



2. TurschliefRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung

und elektrisch betriebene FreilaufturschlieRer fur Drehfligelturen

Lfd. | Typenbezeichnung Hersteller Leistung P Feststellung Sonderfunktion
Nr. [W]

2.1 Cyclostabil 87 FE | Gretsch Unitas 0,9 im TarschlieRer -

22 | UTSB5FE | GretschUnitas | 1,0 | im TarschlieBer -

2.3 UTS 85 FL Gretsch Unitas | 1.0 im TurschiieRer | FreilaufturschlieRer

2.4 OTS730FE | GretschUnitas | 1.6 | i.d. Gleitschiene —

2.5 OTS 730 FE-SRI | Gretsch Unitas 1,6 i.d. Gleitschiene Schllerolgeregelung
______________ 26 | TST73EMF Dorma | 2,0 | im Turschliefer —

2.7 TS 73 EMF/S Dorma 2,0 im TurschllefSer elngebauter Scha|ter2

28 | BTSB0EMB _im TarschiieBer | -

29 | BTS 80 EMB/S im TurschlieBer | eingebauter Schalterz

2.10 BTS 80 FLB | im TarschlieRer | Freiiauftirschiieider

241 | TS93EMF id. Gleitschiene | —

212 TS 93_____C§SR/EM_E____1___ id. Gleltschlen__e Schllefsfolgeregelung

213 | TS 93 GSR/EMF 2 i.d. Gleitschiene | Schlielfolgeregelung
........ 2.14 ITS 96 EMF i.d. Gleitschiene | —

2.15 ITS 96 GSR/EMF i.d. Gleitschiene Schllersfolgeregelung
216 | TS850E im TurschlieBer - |

217 TS 550 E- IS ”___v___l._mw_vTursch_lpeBer Schlief3folgeregelung

2.18 ) TS 4000 im TarschlieRer —

219 im TurschlleBer Frqq_l_gufturschlle -

2.20 im TurschlieRer Schl|ersfo|gerege|ung

2.21 TS 4000 E im Turschlieler | eingebauter Schalter?

"Mikroschalter” | |

222 |  TSB000E_ Geze 22 | id. Gleitschiene —

2.23 "TSS5000E-1S | Geze 2,2 | id. Gleitschiene SchiieRfolgeregelung

2.24 TS 5000 E Geze 2,2 i.d. Gleitschiene eingebauter Schalter?

"Mikroschalter"

2.25 TS-61 EF ESB Schulte | 1.0 i.d. Gleitschiene -
,,,,,,,, 2.26 TS 61 SR EF-2 | ESB Schulte 2 1 .0 | i.d. Gleitschiene Schhef&folggregelur}_g
227 | TS-61SR-EF-1S | ESB Schulte | 1,0 | id. Gleitschiene | Schliefolgeregelung

2.28 | TS-61SR-EF-1G ESB Schulte 1,0 i.d. Gleitschiene Schiielffolgeregelung
2 zum Schalten eines SchiieRfolgereglers mit elektromagnetischer Festhaltung

Feststellanlage "HEKATRON Rauchschaltanlage 2000" Anlage 2

fur Feuerschutzabschlisse
— Liste 3 : Feststellvorrichtungen —
2. TurschlieRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung und
elektrisch betriebene Freilauftirschliefer fir Drehfligeltiren

zur allgeméinen-bauauf-
sichtlichen Zulassung
Nr. Z-6.5-1571

vom 27. August 2007

Z732459.07



3. TurschlieRer mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb)

Drehflugelantriebe sind zum motorischen Offnen (Automatikbetrieb) planmaRig geschlossener
einfligeliger und zweifligeliger Drehfligelturen geeignet.
Die Turzargen mussen mit elektrischen Turéffnern nach dem Arbeitsstromprinzip
fur die Entriegelung von Schlossfalle und ggf. Schnappriegel ausgerustet sein.

Ifd. | Typenbezeichnung Hersteller Feststellvorrichtung / Pnenn (Unenn) | zusatzlich
Nr. Pvorh [W] 4

3.1 _ ED 200 Dorma Magnetventil /25W (24VDC)® | - —
3.2 TSA 160 F _ _ Geze Magnetventu /2 5 W24VvDC)s | 1972
33 E 36
3 4 SDE F Besam hydrauIlg_g_h____m_otgnsch (230 V AC) 20,4

‘ 3.5 FDC B Kaba Gilgen motorisch (230 V AC) 10,8
3.6 record DFA 125 record TUrautomation motorisch (230 V AC) 48

3 Drehfliigelantriebe werden direkt an das Netz angeschlossen. Die eigene Energieversorgung muss einen elektrischen
Turdffner der Firma effeff Fritz Fuss nach Abschnitt 2.1.5.1 und ggf. die elektrisch betriebene Feststellvorrichtung mit
24 V DC versorgen.

4 fur die Energieversorgung von weiteren (ggf. erforderlichen) elektrischen Tiiréffnern und von Signalgebern mit 24 V DC.

4. SchlieRgeschwindigkeitsregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
fur Schiebetiren und —tore
Es durfen nur elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen flr 24 V DC verwendet werden.

Ifd. Nr. Typenbezeichnung Hersteller | Leistung P [W] 6ffnen / schlieflen
41 Dictamat 560 | Dictator 2,2 von Hand / Federseilrolle
4.2 Dictamat 570 Dictator 2,2 von Hand / GegengeWIcht
4.3 SB221,8B222 Linnig 49 von Hand / Gegengewicht
44 SB2.3.1;SB2.3.2 Linnig 49 von Hand / Gegengewicht
4.5 SB 2.4.1.1; SB24.1.2 Linnig 4,9 motorisch / Gegengewicht
4.6 SB3.2.1,8SB3.2.2;SB3.2.3 Linnig 2.2 von Hand / Gegengewicht
4.7 ~ ATS 100-3-F | Schnetz 3,0 von Hand / Federseilrolle
48 ATS 100-5-F Schnetz 3,0 von Hand / Federseilrolle
4.9 ATS 100-8F Schnetz | 30 von Hand / Federseilrolle
4.10 ATS 100-3-MOF Schnetz | 18 | motorisch / Federseilrolle

R ATS 100-8-MOF | Schnetz 18 __motorisch / Federseilrolle
___________ 4.12 A 8-F _von Hand / Federseilrolle
413 ATS 200-8-MOF ‘motorisch / Federsilrolle
4.14 ATS 300-MOF motorisch / Gegengewicht
4.15 ~ ATS 400-MOF Schnetz ~ motorisch / Gegengewicht
4.16 ATS 900-MOF Schnetz motorisch / Gegengewicht
Feststellanlage "HEKATRON Rauchschaltanlage 2000" Anlage 3 % 07
fur Feuerschutzabschllisse zur allgemeinen bauauf-
— Liste 3: Feststellvorrichtungen — sichtlichen Zulassung
3. TurschlieRer mit Offnungsautomatik (Drehfligelantrieb) Nr. Z-6.5-1571
4. Schlielfgeschwindigkeitsregler fir Schiebetiren und -tore vom 27. August 2007




Stand: Mai 2006

Rechtsgrundiagen fir die Erteilung
aligemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

Baden-Wiirttemberg: § 18 und § 21 der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom
8. August 1995 (GBI. S. 617), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Oktober 2004 (GBI. S. 771)

Bayern: Art. 20 und Art. 23 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 4. August 1997 (GVBL. S. 434,
ber. 1998 S. 270), =zuletzt geadndert durch §7 des GCesetz vom 27.Dezember 1999
(GVBL S. 532)

Beriin: § 18 und § 21 der Bauordnung fir Berlin (BauOBIn) in der Fassung vom 29. September 2005
(GVBL. S. 495)

Brandenburg: § 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 16. Juli 2003 (GVBI. | S. 210)

Bremen: § 21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. Marz 1995 (Brem. GBI

S. 211), zuletzt gedndert durch Artikel 1 und 15 der Gesetze vom 8. April 2003 (Brem. GBI.
S. 159 und S. 147, 151)

Hamburg: § 20a und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI S. 183),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 5. Oktober 2004 (HmbGVB! S. 375), in Verbindung mit
Ziff. 3 der Verordnung (ber die Ubertragung bauaufsichilicher Entscheidungsbefugnisse auf das
Deutsche Institut fur Bautechnik (DiBt—VO) vom 29. November 1994 (HmbGVBI S. 301, 310)

Hessen: § 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBI. | S. 274)

Meckienburg-Vorpommern: §18 und §21 der Landesbauordnung fiir Meckienburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1998 (GVOBI. M-V S. 468 ber. S. 612), zuletzt geén-
dert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 (GVOBI. M-V S. 690)

Niedersachsen: §25 und §27 der Niedersdchsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Februar 2003 (Nds.GVBL. S. 89)

Nordrhein-Westfalen: §21 und §24 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung
(BauO NRW) vom 1. Marz 2000 (GV.NRW S. 256), zuletzt geandert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 4. Mai 2004 (GV.NRW. S. 259)

Rheinland-Pfaiz: § 19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauQ) vom 24. November 1998 (GVBL.
S. 365), zuletzt geédndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 (GVBI. S. 303,
304)

Saarland: § 19 und § 22 der Bauordnung fir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822), in

Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der Verordnung zur Ubertragung von Befugnissen der obersten
Bauaufsichisbehérge auf das Deutsche Institut fur Bautechnik vom 20. Juni 1996 (Amtsbl.

S. 750)
Sachsen: § 18 und § 21 der Sachsischen Bauordnung (SachsBO) vom 28. Mai 2004 (S&chsGVBI. S. 86)
Sachsen-Anhait: §18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom

20. Dezember 2005 (GVBI. LSA S. 769)

Schieswig-Holstein: § 24 und § 27 der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Januar 2000 (GVOBI. Schi-H. S. 47, ber. S. 213), zuletzt gednderi
durch Gesetz vom 20. Dezember 2004 {(GVYOBI. Schi.-H. S. 1243)

Thiringen: § 21 und § 23 der Thiringer Bauordnung (TharBO) vom 16. Marz 2004 (GVBIL. TH S. 349)
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Sous réserve de modifications techniques
ainsi que de possibilités de livraison.

Specififcations subject to change without
notice. Delivery subject to availability.

www.hekatron.de
rs-info@hekatron.de

HEKATRON Vertriebs GmbH
Brithimatten 9

D-79295 Sulzburg

Telefon 07634 500-264
Telefax 07634500-323

HEKATR@N

Sicherheitssysteme

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

Une entreprise du
Groupe Securitas Suisse

A member of the
Securitas Group Switzerland



	I. Allgemeine Bestimmungen
	II. Besondere Bestimmungen
	1. Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
	1.1 Zulassungsgegenstand
	1.1.1 Allgemeines
	1.1.2 Brandmelder mit Auslösevorrichtung
	1.1.3 Energieversorgung
	1.1.4 Feststellvorrichtungen
	1.1.5 Zusatzgeräte

	1.2 Anwendungsbereich

	2 Bestimmungen für die FSA
	2.1 Eigenschaften der Geräte
	2.1.1 Allgemeines
	2.1.2 Brandmelder mit Auslösevorrichtung
	2.1.3 Energieversorgung
	2.1.4 Feststellvorrichtungen
	2.1.5 Türschließer mit Öffnungsautomatik

	2.2 Herstellung und Kennzeichnung
	2.2.1 Herstellung
	2.2.2 Kennzeichnung

	2.3 Übereinstimmungsnachweis
	2.3.1 Allgemeines
	2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
	2.3.3 Fremdüberwachung der Geräte


	3 Bestimmungen für die Ausführung
	3.1 Allgemeines
	3.2 Montageanleitung
	3.3 Handauslösung
	3.4 Freihalten der Bodenfläche
	3.5 Personenschutz
	3.6 Befestigungsmittel
	3.7 Installation der Brandmelder
	3.8 Abnahmeprüfung

	4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung
	4.1 Monatliche Überprüfung
	4.2 Jährliche Prüfung und Wartung


	Liste 3: Feststellvorrichtungen
	1. Elektro-Haftmagnete
	2. Türschließer mit el. betriebener Feststellvorrichtung
	3. Türschließer mit Öffnungsautomatik
	4. Schließgeschwindigkeitsregler mit el. betriebener Feststellvorrichtung

	Rechtsgrundlagen

